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Rechtssatz

Im angefochtenen Erkenntnis wird primär davon ausgegangen, dass allein schon der Umstand des Zuschlags -

unabhängig von der Laufzeit - wegen der Fortsetzung der laufenden Geschäftsbeziehung präzise sowie kursrelevant

und damit verö?entlichungsp@ichtig ist. Damit steht es mit der Judikatur im Einklang, als es eine präzise

Insiderinformation daran maß, dass das Ereignis der Zuschlagserteilung bereits eingetreten ist und es somit auf die

Eintrittswahrscheinlichkeit nicht mehr ankommt. Es beurteilte die Information auch als speziCsch genug, um einen

Schluss auf die mögliche Auswirkung auf den Kurs der Aktien zuzulassen (vgl. VwGH 20.4.2016, Ra 2015/02/0152;

VwGH 29.4.2014, 2012/17/0554 bis 0555; EuGH 28.6.2012, Geltl, C-19/11).
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